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Bundesverfassungsgericht lehnt Eilanträge gegen das Sonderkündigungsrecht für 
Kabelfernsehverträge ab

Mitte 2024 kommt es zu einer Än-
derung in den Vertragsverhältnissen 
zwischen der Wohnungswirtschaft und 
den Mietern. Dann dürfen nämlich die 
Kosten für den Betrieb von Breitband-
Netzen nicht mehr auf die Mieter um-
gelegt werden. Aufgrund des § 230 Abs 
5 Telekommunikationsgesetz (TKG) 
erhält die Wohnungswirtschaft dann 
das Recht auf eine entschädigungslose 
Sonderkündigung für langfristig abge-
schlossene Verträge mit den Telekom-
munikationsfirmen. 

Zwei Telekommunikationsunterneh-
men haben per Eilantrag Verfassungs-
beschwerde gegen die Vorschrift aus 
§ 230 Abs. 5 TKG eingereicht. Die 3. 
Kammer des Ersten Senats des Bun-
desverfassungsgerichts in Karlsruhe 
hat in zwei Parallel-Verfahren die An-
träge der beiden Telekommunikations-
unternehmen auf Erlass einstweiliger 
Anordnungen abgelehnt (Beschlüsse 
vom 11. Dezember 2023 – Az.:  1 BvR 
1803/22, 1 BvR 2058/22)

In der Presse-Info Nr. 116/2023 vom 
18. Dez. 2023 wird festgehalten: Die 
Voraussetzungen für den Erlass einer 
einstweiligen Anordnung liegen nicht 
vor. Die Beschwerdeführer:innen ha-
ben nicht hinreichend dargelegt, dass 
ihnen durch ein Abwarten bis zum Ab-
schluss ihrer Verfassungsbeschwerde-
verfahren schwere Nachteile im Sinne 
des § 32 Abs. 1 BVerfGG entstehen. 
Eine Entscheidung über die Verfas-
sungsbeschwerden steht noch aus.

1.  Eine Aussetzung einer gesetzlichen 
Regelung, die Gewerbetreibende 
betrifft, kommt insbesondere in Be-
tracht, wenn die unmittelbare Ge-
fahr besteht, dass der Gewerbebe-
trieb unter Geltung und Vollzug der 
gesetzlichen Regelung vollständig 
zum Erliegen käme und ihm dadurch 
ein irreparabler Schaden entstünde.

2.  Eine solche drohende Gefährdung 
ihrer wirtschaftlichen Existenz be-
haupten die Beschwerdeführer:innen 

nicht. Sie ergibt sich auch nicht aus 
ihrem sonstigen Vortrag. So unter-
fällt nur ein Teil der Wohneinheiten, 
die die Beschwerdeführer:innen mit 
Telekommunikationsdiensten ver-
sorgen, dem jetzt durch § 230 Abs. 5 
TKG in Frage gestellten Geschäfts-
modell. Ein vollständiges Erliegen 
des Geschäftsbetriebs ist damit nicht 
zu befürchten.

Eine irreparable Schädi-
gung des Kundenstamms der 
Beschwerdeführer:innen ist ebenfalls 
weder dargetan noch sonst ersichtlich. 
Ein Teil der Kundenbeziehungen ist von 
der angegriffenen Rechtsänderung von 
vornherein nicht betroffen. Im Übrigen 
verweisen die Beschwerdeführer:innen 
selbst darauf, es bestehe die Aussicht, 
ersatzweise neue Verträge mit den bis-
herigen Geschäftspartnern oder mit 
neuen Kunden abzuschließen.

Soweit die Beschwerdeführer:innen 
vortragen, die vorhandenen Geschäfts-
beziehungen könnten nur zu deutlich 
schlechteren Konditionen fortgesetzt 
werden, reicht dies ebenfalls nicht 
aus. In tatsächlicher Hinsicht bleibt 
unklar, in welchem Umfang die Kon-
ditionen ungünstiger sind und wie 
sich dies prognostisch auf den Um-
satz und das Betriebsergebnis der 
Beschwerdeführer:innen auswirken 
würde. In rechtlicher Hinsicht gilt, 
dass allein wirtschaftliche Nachteile, 
die Einzelnen durch den Vollzug eines 
Gesetzes entstehen, im Allgemeinen 
nicht geeignet sind, die Aussetzung 
von Normen zu begründen.“ (ps)

Das Bundeskartellamt sieht im Sonderkündigungsrecht für Kabel-TV-Verträge keine Nach-
teile für die Telekommunikations-Unternehmen – Foto: Stephan Baumann
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Die 5 neuen Titel
D
Dental Marketing Awards
Dynamisch verhandeln
F
FUTRUM Awards

P
Public Marketing Akademie
Public Marketing Awards

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme(n) ich/wir Titelschutz in An-
spruch für:

Dental Marketing Awards

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

New Business Verlag GmbH & Co. KG, 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme(n) ich/wir Titelschutz in An-
spruch für:

Public Marketing Awards

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

New Business Verlag GmbH & Co. KG, 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme(n) ich/wir Titelschutz in An-
spruch für:

Public Marketing Akademie

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

New Business Verlag GmbH & Co. KG, 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Dynamisch verhandeln

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 

Zusammensetzungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Schriftarten, Zusät-

zen sowie graphischen Gestaltungen, Titelkombinationen, einschließlich 

Untertiteln für alle Medien, insbesondere für alle Printmedien und Drucker-

zeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige 

audiovisuelle Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, einschließlich 

CD-ROM, CD-I, DVD und Bluray, ferner für elektronische und digitale Medi-

en und Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Medien, Online- und 

Offline-Dienste sowie sonstige Mediendienstleistungen und Medienpro-

dukte aller Art.

Triple A Concept GmbH,  
Sieberstrasse 2, 66424 Homburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

FUTRUM Awards

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Presse Fachverlag GmbH & Co. KG, 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg
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www.markenartikel-magazin.de
Täglich neue Meldungen rund um die Marke
sowie Personalien und Veranstaltungen 
aus der Markenwelt.

Der markenartikel-Newsletter erscheint 2x wöchentlich 
mit frischen Marken-News.

Vernetzen Sie sich mit uns via unserer LinkedIn-Präsenz
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